
Haupt- und Finanzausschuss der Welterbestadt Quedlinburg 28.11.2019

Beschluss
öffentliche Sitzung vom 27.11.2019

Haupt- und Finanzausschuss der Welterbestadt Quedlinburg

TOP 5.11
Bereitstellung außerplanmäßiger Aufwendungen/ Auszahlungen für die Buchungsstelle
1.1.1.401.543106/743106 - Personalangelegenheiten/ Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche
Kosten - in Höhe von 40.000,00 Euro
Vorlage: BV-HFAQ/030/19

Beschluss:

Der Haupt- und Finanzausschuss beschließt die Bereitstellung von außerplanmäßigen
Aufwendungen/ Auszahlungen für die Buchungsstelle 1.1.1.401.543106/743106 –
Personalangelegenheiten/ Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten – in Höhe von
40.000,00 Euro.
Die Deckung erfolgt aus der Buchungsstelle 1.1.1.401.501202/701202 – Personalangelegenheiten/
 Abfindungen – in Höhe von 40.000,00 Euro.

ungeändert beschlossen

Ja 7  Nein 0  Enthaltung 1  Mitwirkungsverbot 0 

Der Beschluss tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft.

Die Beschlussfähigkeit ist gegeben.

Auf Grund des § 33 Abs. 1 KVG LSA wurde kein Mitglied des Haupt- und Finanzausschusses der
Welterbestadt Quedlinburg von der Abstimmung ausgeschlossen.

gez. F. Ruch    (SIEGEL)
Frank Ruch
Oberbürgermeister
Welterbestadt Quedlinburg



Haupt- und Finanzausschuss der Welterbestadt Quedlinburg 28.11.2019

Beschluss
öffentliche Sitzung vom 27.11.2019

Haupt- und Finanzausschuss der Welterbestadt Quedlinburg

TOP 5.12
Bereitstellung überplanmäßiger Auszahlungen für die Buchungsstelle 3.6.5.101.18/2054.785100 -
Kindertagesstätte Süderstadt/ Anbau Kita Süderstadt
Vorlage: BV-HFAQ/038/19

Beschluss:

Der Haupt- und Finanzausschuss der Welterbestadt Quedlinburg beschließt die überplanmäßigen
Auszahlungen zur Buchungsstelle 3.6.5.101.18/2054.785100 – Kindertagesstätte Süderstadt/
Anbau Kita Süderstadt – in Höhe von 30.000,00 €.
Die Deckung erfolgt in Höhe von 16.120,39 €  aus der Buchungsstelle 3.6.5.101.18/2054.681100
(Zuweisung STARK V) und in Höhe von 13.879,61 € aus der Buchungsstelle
1.1.1.701.01/9800.783200 (Sammelposten Gebäudeverwaltung).

ungeändert beschlossen

Ja 7  Nein 0  Enthaltung 0  Mitwirkungsverbot 0 

Der Beschluss tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft.

Die Beschlussfähigkeit ist gegeben.

Auf Grund des § 33 Abs. 1 KVG LSA wurde kein Mitglied des Haupt- und Finanzausschusses der
Welterbestadt Quedlinburg von der Abstimmung ausgeschlossen.

gez. F. Ruch    (SIEGEL)
Frank Ruch
Oberbürgermeister
Welterbestadt Quedlinburg



Haupt- und Finanzausschuss der Welterbestadt Quedlinburg 28.11.2019

Beschluss
öffentliche Sitzung vom 27.11.2019

Haupt- und Finanzausschuss der Welterbestadt Quedlinburg

TOP 5.13
Annahme von Spenden und ähnlichen Zuwendungen für die Welterbestadt Quedlinburg
Vorlage: BV-HFAQ/032/19

Beschluss:

Der Haupt- und Finanzausschuss stimmt der Annahme von Spenden und Sponsoring mit einem
Wert von über 1.000 Euro zu.

ungeändert beschlossen

Ja 7  Nein 0  Enthaltung 0  Mitwirkungsverbot 0 

Der Beschluss tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft.

Die Beschlussfähigkeit ist gegeben.

Auf Grund des § 33 Abs. 1 KVG LSA wurde kein Mitglied des Haupt- und Finanzausschusses der
Welterbestadt Quedlinburg von der Abstimmung ausgeschlossen.

gez. F. Ruch    (SIEGEL)
Frank Ruch
Oberbürgermeister
Welterbestadt Quedlinburg



Haupt- und Finanzausschuss der Welterbestadt Quedlinburg 28.11.2019

Beschluss
öffentliche Sitzung vom 27.11.2019

Haupt- und Finanzausschuss der Welterbestadt Quedlinburg

TOP 5.14
Aufhebung des Einstellungs- und Wiederbesetzungsstopps für eine Stelle "Technische/r
Mitarbeiter/in" im Sachgebiet 2.5  Jugend, Kultur, Sport, Kinder
Vorlage: BV-HFAQ/021/19

Beschluss:

Der Haupt- und Finanzausschuss beschließt die Aufhebung des Einstellungs- und
Wiederbesetzungsstopps für die Stelle „Technische/r Mitarbeiter/in“ im Sachgebiet 2.5 Jugend,
Kultur, Sport, Kinder zum 01.03.2020.

ungeändert beschlossen

Ja 7  Nein 0  Enthaltung 0  Mitwirkungsverbot 0 

Der Beschluss tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft.

Die Beschlussfähigkeit ist gegeben.

Auf Grund des § 33 Abs. 1 KVG LSA wurde kein Mitglied des Haupt- und Finanzausschusses der
Welterbestadt Quedlinburg von der Abstimmung ausgeschlossen.

Frank Ruch
Oberbürgermeister
Welterbestadt Quedlinburg



Haupt- und Finanzausschuss der Welterbestadt Quedlinburg 28.11.2019

Beschluss
öffentliche Sitzung vom 27.11.2019

Haupt- und Finanzausschuss der Welterbestadt Quedlinburg

TOP 5.15
Aufhebung des Einstellungs- und Wiederbesetzungsstopps für die Stelle "Schulsachbearbeiter/in"
im SG 1.4 Kindertagesstätten, Schulen, Wohngeld
Vorlage: BV-HFAQ/031/19

Beschluss:

Der Haupt- und Finanzausschuss beschließt die Aufhebung des Einstellungs- und
Wiederbesetzungsstopps für eine Stelle „Schulsachbearbeiter/in/Schulsekretär/in“ (Entgeltgruppe
5 TVöD V-VKA, 20 Wochenstunden) im Sachgebiet 1.4 Kindertagesstätten, Schulen, Wohngeld ab
16.03.2020.

ungeändert beschlossen

Ja 7  Nein 0  Enthaltung 0  Mitwirkungsverbot 0 

Der Beschluss tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft.

Die Beschlussfähigkeit ist gegeben.

Auf Grund des § 33 Abs. 1 KVG LSA wurde kein Mitglied des Haupt- und Finanzausschusses der
Welterbestadt Quedlinburg von der Abstimmung ausgeschlossen.

gez. F. Ruch    (SIEGEL)
Frank Ruch
Oberbürgermeister
Welterbestadt Quedlinburg



Haupt- und Finanzausschuss der Welterbestadt Quedlinburg 28.11.2019

Beschluss
öffentliche Sitzung vom 27.11.2019

Haupt- und Finanzausschuss der Welterbestadt Quedlinburg

TOP 5.16
Aufhebung des Einstellungs- und Wiederbesetzungsstopps für eine Stelle als Hausmeister/in in
der Verwaltungsgebäuden der Stabsstelle 0.1.4 zentrale Dienste, Organisation.
Vorlage: BV-HFAQ/033/19

Beschluss:

Der Haupt- und Finanzausschuss beschließt die Aufhebung des Einstellungs- und
Wiederbesetzungsstopps für eine Stelle „Hausmeister/in“ im Team 0.1.4 zentrale Dienste,
Organisation zum 01.04.2020.

ungeändert beschlossen

Ja 7  Nein 0  Enthaltung 0  Mitwirkungsverbot 0 

Der Beschluss tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft.

Die Beschlussfähigkeit ist gegeben.

Auf Grund des § 33 Abs. 1 KVG LSA wurde kein Mitglied des Haupt- und Finanzausschusses der
Welterbestadt Quedlinburg von der Abstimmung ausgeschlossen.

gez. F. Ruch    (SIEGEL)
Frank Ruch
Oberbürgermeister
Welterbestadt Quedlinburg



Haupt- und Finanzausschuss der Welterbestadt Quedlinburg 28.11.2019

Beschluss
öffentliche Sitzung vom 27.11.2019

Haupt- und Finanzausschuss der Welterbestadt Quedlinburg

TOP 5.17
Aufhebung des Einstellungs- und Wiederbesetzungsstopps für eine befristete Vertretung in der
Mutterschutzfrist und Elternzeit im SG 2.1 Justitiariat und Versicherungen
Vorlage: BV-HFAQ/034/19

Beschluss:

Der Haupt- und Finanzausschuss beschließt die Aufhebung des Einstellungs- und
Wiederbesetzungsstopps für die Besetzung der Stelle „Stadtinspektor/in“ im SG 2.1 Justitiariat
und Versicherungen zur Einstellung einer befristeten Vertretung im Rahmen der Mutterschutzfrist
und Elternzeit.

ungeändert beschlossen

Ja 7  Nein 0  Enthaltung 0  Mitwirkungsverbot 0 

Der Beschluss tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft.

Die Beschlussfähigkeit ist gegeben.

Auf Grund des § 33 Abs. 1 KVG LSA wurde kein Mitglied des Haupt- und Finanzausschusses der
Welterbestadt Quedlinburg von der Abstimmung ausgeschlossen.

gez. F. Ruch    (SIEGEL)
Frank Ruch
Oberbürgermeister
Welterbestadt Quedlinburg



Haupt- und Finanzausschuss der Welterbestadt Quedlinburg 28.11.2019

Beschluss
öffentliche Sitzung vom 27.11.2019

Haupt- und Finanzausschuss der Welterbestadt Quedlinburg

TOP 5.18
Aufhebung des Einstellungs- und Wiederbesetzungsstopps für eine befristete Vertretung in der
Mutterschutzfrist und Elternzeit im SG 3.1 Bauverwaltung, Stadtentwicklung und
UNESCO-Welterbe.
Vorlage: BV-HFAQ/035/19

Beschluss:

Der Haupt- und Finanzausschuss beschließt die Aufhebung des Einstellungs- und
Wiederbesetzungsstopps für die Besetzung der Stelle „Sachbearbeiter/in Erschließungsbeiträge/
Stadtinspektor/in“ im SG 3.1 Bauverwaltung, Stadtentwicklung und UNESCO-Welterbe zur
Einstellung einer befristeten Vertretung im Rahmen der Mutterschutzfrist und Elternzeit.

ungeändert beschlossen

Ja 8  Nein 0  Enthaltung 0  Mitwirkungsverbot 0 

Der Beschluss tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft.

Die Beschlussfähigkeit ist gegeben.

Auf Grund des § 33 Abs. 1 KVG LSA wurde kein Mitglied des Haupt- und Finanzausschusses der
Welterbestadt Quedlinburg von der Abstimmung ausgeschlossen.

gez. F. Ruch    (SIEGEL)
Frank Ruch
Oberbürgermeister
Welterbestadt Quedlinburg



Haupt- und Finanzausschuss der Welterbestadt Quedlinburg 28.11.2019

Beschluss
öffentliche Sitzung vom 27.11.2019

Haupt- und Finanzausschuss der Welterbestadt Quedlinburg

TOP 5.19
Aufhebung des Einstellungs- und Wiederbesetzungsstopps für die Stelle "Vorzimmerdienst" im
Fachbereich 3 Bauen und Stadtentwicklung zum nächstmöglichen Zeitpunkt.
Vorlage: BV-HFAQ/036/19

Beschluss:

Der Haupt- und Finanzausschuss beschließt die Aufhebung des Einstellungs- und
Wiederbesetzungsstopps für die Stelle „Vorzimmerdienst“ im Fachbereich 3 zum nächst
möglichen Zeitpunkt.

ungeändert beschlossen

Ja 8  Nein 0  Enthaltung 0  Mitwirkungsverbot 0 

Der Beschluss tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft.

Die Beschlussfähigkeit ist gegeben.

Auf Grund des § 33 Abs. 1 KVG LSA wurde kein Mitglied des Haupt- und Finanzausschusses der
Welterbestadt Quedlinburg von der Abstimmung ausgeschlossen.

gez. F. Ruch    (SIEGEL)
Frank Ruch
Oberbürgermeister
Welterbestadt Quedlinburg



Haupt- und Finanzausschuss der Welterbestadt Quedlinburg 28.11.2019

Beschluss
öffentliche Sitzung vom 27.11.2019

Haupt- und Finanzausschuss der Welterbestadt Quedlinburg

TOP 5.20
Aufhebung des Einstellungs- und Wiederbesetzungsstopps für eine Stelle "Planer/in" im SG 3.1
Bauverwaltung, Stadtentwicklung und UNESCO-Welterbe zum nächstmöglichen Zeitpunkt
Vorlage: BV-HFAQ/037/19

Beschluss:

Der Haupt- und Finanzausschuss beschließt die Aufhebung des Einstellungs- und
Wiederbesetzungsstopps für eine Stelle „Planer/in“ (Entgeltgruppe 11 TVöD V-VKA, 30
Wochenstunden) im Sachgebiet 3.1 Bauverwaltung, Stadtentwicklung und UNESCO-Welterbe.

ungeändert beschlossen

Ja 7  Nein 0  Enthaltung 1  Mitwirkungsverbot 0 

Der Beschluss tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft.

Die Beschlussfähigkeit ist gegeben.

Auf Grund des § 33 Abs. 1 KVG LSA wurde kein Mitglied des Haupt- und Finanzausschusses der
Welterbestadt Quedlinburg von der Abstimmung ausgeschlossen.

gez. F. Ruch    (SIEGEL)
Frank Ruch
Oberbürgermeister
Welterbestadt Quedlinburg


